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VORBEMERKUNG 

In der vorliegenden Begründung wird die 73. Änderung des Flächennutzungsplanes „Ge-
werbepark Ost“ zur besseren Lesbarkeit nachfolgend als „Flächennutzungsplanände-
rung“ bzw. sein Geltungsbereich als „Planänderungsgebiet“ bezeichnet. 
 
 
1. LAGE UND NUTZUNG DES PLANÄNDERUNGSGEBIETES 

Das Planänderungsgebiet liegt am östlichen Ortsrand von Scheeßel, östlich des vorhan-
denen Gewerbeparks, nördlich der Landesstraße L131 „Westerveseder Landstraße“ und 
westlich der Waldbestände beim Eichenring (s. Abb. 1). Die Größe des Planänderungs-
gebietes beträgt ca. 18,31 ha. 
 

 
Abb. 1: Lage des Planänderungsgebietes. LGLN; Auszug aus den Geobasisdaten der Niedersächsischen 

Vermessungs- und Katasterverwaltung; © 2022 (ohne Maßstab) 
 
Das Planänderungsgebiet wird fast ausschließlich landwirtschaftlich genutzt. Im Bereich 
der geplanten Zuwegung im Westen sind ein Grünstreifen sowie ungenutzte gewerbliche 
Grundstücke vorhanden. Das Planänderungsgebiet wird im Süden von der Landes-
straße L131 „Westerveseder Landstraße“ begrenzt. Dahinter befinden sich Waldflächen. 
Im Norden wird der Geltungsbereich von einem Wirtschaftsweg begrenzt. Dahinter be-
findet sich die freie Landschaft in Form von Acker- und Weideflächen. Östlich wird das 
Planänderungsgebiet von weiteren Waldflächen begrenzt, dahinter befindet sich die 
Rennsportanlage „Eichenring“. Westlich des Planänderungsgebietes befindet sich der 
Gewerbepark Scheeßel mit einer entsprechenden Eingrünung. 
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2. PLANUNGSRECHTLICHE VORAUSSETZUNGEN 

2.1 Landes-Raumordnungsprogramm Niedersachsen 2017 

In Niedersachsen und seinen Teilräumen soll eine nachhaltige räumliche Entwicklung 
die Voraussetzungen für umweltgerechten Wohlstand auch für kommende Generationen 
schaffen. Die Auswirkungen des demografischen Wandels, die weitere Entwicklung der 
Bevölkerungsstruktur und die räumliche Bevölkerungsverteilung sind bei allen Planun-
gen und Maßnahmen zu berücksichtigen. In allen Teilräumen soll eine Steigerung des 
wirtschaftlichen Wachstums und der Beschäftigung erreicht werden. Bei allen Planungen 
und Maßnahmen sollen daher die Möglichkeiten der Innovationsförderung, der Stärkung 
der Wettbewerbsfähigkeit, der Erschließung von Standortpotenzialen und von Kompe-
tenzfeldern ausgeschöpft werden und insgesamt zu einer nachhaltigen Regionalentwick-
lung beitragen. Die ländlichen Regionen sollen sowohl mit ihren gewerblich-industriellen 
Strukturen als auch als Lebens-, Wirtschafts- und Naturräume mit eigenem Profil erhal-
ten und so weiterentwickelt werden, dass sie zur Innovationsfähigkeit und internationa-
len Wettbewerbsfähigkeit der niedersächsischen Wirtschaft dauerhaft einen wesentli-
chen Beitrag leisten können. Die Teilräume außerhalb der Metropolregionen sollen als 
leistungsfähige Wirtschafts-, Innovations- und Technologiestandorte gestärkt und in ihrer 
Bedeutung für Forschung, Wissen, Kommunikation und Kultur weiterentwickelt werden. 
Waldränder sollen von störenden Nutzungen und von Bebauung freigehalten werden. 
 

 
Abb. 2: Ausschnitt aus dem LROP 2017 

Im zeichnerischen Teil des LROP 2017 
sind für das Planänderungsgebiet keine 
besonderen Funktionen festgelegt. 
 

 
 
2.2 Regionales Raumordnungsprogramm 2020 für den Landkreis Rotenburg 

(Wümme) 

In allen Teilräumen des Landkreises Rotenburg (Wümme) sollen eine ausgewogene, 
vielfältige und langfristig wettbewerbsfähige Wirtschaftsstruktur sowie ein entsprechen-
des Angebot an Arbeits- und Ausbildungsplätzen vorhanden sein. Es soll eine vielfältige, 
regionaltypische und ökologisch angepasste Siedlungsentwicklung erhalten und im 
Sinne der Nachhaltigkeit entwickelt werden. Vor dem Hintergrund des demographischen 
Wandels ist die bauliche und wirtschaftliche Entwicklung vorrangig auf Grundlage des 
zentralörtlichen Systems zu vollziehen. Raumbedeutsame neue gewerbliche Bauflächen 
sind auf die Zentralen zu konzentrieren. Bei der Ausweisung neuer Gewerbeflächen sind 
Erweiterungspotentiale bestehender Gebiete zu prüfen und vorrangig zu nutzen. Zwi-
schen Waldrändern und Bebauungen sowie anderen störenden Nutzungen soll ein Ab-
stand von 50 m eingehalten werden. Die im LROP ausgewiesenen Vorranggebiete Au-
tobahn und Vorranggebiete Hauptverkehrsstraße sind in die zeichnerische Darstellung 
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übernommen und dort räumlich näher festgelegt worden. Sie sind von Raumnutzungen 
freizuhalten, die dem bedarfsgerechten Aus- und Neubau des überregionalen Straßen-
netzes entgegenstehen können. Ebenfalls als Vorranggebiet Hauptverkehrsstraße wird 
die geplante Ortsumgehung von Scheeßel im Zuge der Bundesstraße 75 festgelegt. 
 

 
Abb. 3: Ausschnitt aus dem RROP 2020 

Im zeichnerischen Teil des RROP 2020 
sind die Flächen im Planänderungsge-
biet als Vorbehaltsgebiet Landwirtschaft 
auf Grund hohen Ertragspotenzials fest-
gelegt. Die südlich und östlich benach-
barten Waldflächen sind als Vorbehalts-
gebiete Wald und landschaftsbezogene 
Erholung dargestellt. Letzteres ragt ge-
ringfügig entlang des Waldrandes in das 
Planänderungsgebiet hinein. Die südlich 
angrenzende Landesstraße ist als Vor-
ranggebiet Hauptverkehrsstraße festge-
legt. Der Gemeinde Scheeßel ist die 
Funktion eines Grundzentrums zugeteilt 
worden. 

 
 
2.3 Ziele der Raumordnung 

Durch die Änderung des Flächennutzungsplanes wird eine ca. 18,31 ha große Fläche 
am Ortsrand von Scheeßel für eine langfristige Gewerbeentwicklung vorbereitet. Grö-
ßere Brachflächen oder ehemals genutzte Bauflächen stehen nicht zur Verfügung, so-
dass eine landwirtschaftliche Freifläche für die weitere Gewerbeentwicklung in Anspruch 
genommen werden muss. Im Umfeld der Gemeinde Scheeßel sind nahezu alle Freiflä-
chen als Vorbehaltsgebiet Landwirtschaft dargestellt, sodass für die Inanspruchnahme 
der Flächen keine Alternativen vorhanden sind, die keiner Auseinandersetzung mit den 
Belangen der Landwirtschaft bedürfen. Die Vorbehaltsgebiete Landwirtschaft werden 
dadurch in ihrer Gesamtheit nicht beeinträchtigt. Hinsichtlich alternativer Standorte gibt 
es keine vergleichbaren Flächen in Scheeßel, die sich aufdrängen. Das Planänderungs-
gebiet schließt an bereits vorhandene Gewerbegebiete an, die sich in Scheeßel im We-
sentlichen an diesem Standort konzentrieren. Aufgrund der geplanten immissionsinten-
siveren Industriegebiete ist ein gewisser Abstand zum Ortsrand im Sinne des Tren-
nungsgrundsatzes erforderlich. Neue Gewerbestandorte sollen im Sinne der Raumord-
nung vermieden und Erweiterungen bestehender Gebiete aufgrund ihrer Vorbelastun-
gen und Synergieeffekte bevorzugt werden. Die benachbarten Waldflächen werden 
durch entsprechende Abstände berücksichtigt. Durch die umliegenden Hauptverkehrs-
straßen und die geplante Ortsumgehung ist das Planänderungsgebiet hervorragend an 
den überörtlichen Verkehr angebunden. Die Flächennutzungsplanänderung entspricht 
den Zielen und Grundsätzen der Raumordnung bzw. ist mit diesen vereinbar. 
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Die Gemeinde versucht seit vielen Jahren, ihren Gewerbestandort zu erweitern. Es wur-
den viele alternative Flächen geprüft, bisher jedoch keine geeigneten Flächen gefunden. 
Mit dem jetzigen Erwerb der Grundstücke entlang der L 131 konnte ein Bereich erworben 
werden, der direkt an die Landesstraße angeschlossen werden kann und somit an 
überörtlichen Verkehrswege anschließt. Somit kann die Gemeinde Scheeßel langfristig 
ihren Gewerbestandort entwickeln. 
 
Gründe für die nicht weitere Verfolgung anderer Flächen waren: 

- schlechte Bodenverhältnisse, die eine Bebauung mit unverhältnismäßig hohem 

Aufwand nur möglich gemacht hätten, 

- fehlende Flächenverfügbarkeiten aufgrund der weiterhin in Zukunft geplanten 

Umgehungsstraße, 

- fehlende Flächenverfügbarkeiten westlich der L 131 nördlich der Bahn aufgrund 

anliegender landwirtschaftlicher Betriebe mit direkt anliegenden landwirtschaftli-

chen Anbauflächen, 

- gescheiterte Kaufverhandlungen aufgrund zahlreicher Flächeneigentümer und 

kleiner Parzellen, 

- gescheiterte Neuansiedlung von Gewerbeflächen in Richtung Westeresch auf-

grund entgegenstehender raumordnerischer Ziele. 

 
 
3. ZIELE, AUSWIRKUNGEN UND INHALTE DER PLANUNG 

3.1 Städtebauliche Zielsetzung 

Zur Verbesserung und zum Ausbau der Arbeitsplatzsituation ist die Gemeinde Scheeßel 
bemüht, die Standortangebote für neue Investitionsvorhaben der gewerblichen Wirt-
schaft und des Handwerks zu erweitern. Um dieses Ziel zu verwirklichen ist es notwen-
dig, geeignete Flächen für die Neuansiedlung von Gewerbebetrieben auszuweisen. Im 
Umfeld des Bahnhofes und der Landesstraße L131 hat sich mittlerweile ein großes Ge-
werbegebiet entwickelt, welches sich mit der Zeit in Richtung Osten fortgesetzt hat, da 
dort die geringfügigsten Konflikte anzutreffen waren. Die hier entstandenen Betriebs- 
und Produktionsanlagen prägen in starkem Maße das Landschaftsbild und sind eigebet-
tet in die sie umgebenden landwirtschaftlichen Nutzflächen bzw. die weiter östlich vor-
handenen Waldflächen. Das unmittelbare Umfeld des Planänderungsgebietes ist somit 
weitestgehend gewerblich vorstrukturiert. Als wesentliches Planungsziel bei der zukünf-
tigen Gewerbeentwicklung in der Gemeinde steht die Konzentration auf vorhandene Ge-
werbebereiche im Vordergrund. Die Entwicklung des Gewerbestandortes im Osten von 
Scheeßel soll sich demnach weiterhin schrittweise durch die Ausweisung verschiedener 
Teilgebiete vollziehen. Mit der Planung sollen neue Baulandpotentiale im Umfeld der 
vorhandenen Gewerbeflächen aktiviert werden, da für diese Gewerbegebiete die vor-
handenen Flächenpotentiale weitgehend ausgeschöpft sind. Zudem bietet dieser Be-
reich aufgrund seiner verkehrsgünstigen Lage an der Landstraße L131 für Gewerbebe-
triebe eine hohe Standortqualität. 
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3.2 Darstellungen des Flächennutzungsplanes 

 
Abb. 4: Auszug Flächennutzungsplan 

Die Flächen im Planänderungsgebiet 
werden bislang als landwirtschaftliche 
Flächen dargestellt. Im Rahmen der Än-
derung des Flächennutzungsplanes wird 
ein Bebauungsplan im Parallelverfahren 
gemäß § 8 Abs. 3 BauGB aufgestellt. Mit 
Wirksamwerden der Flächennutzungs-
planänderung wird der Bebauungsplan 
gemäß § 8 Abs. 2 BauGB aus dem Flä-
chennutzungsplan entwickelt. 
 

 
 
3.3 Künftige Darstellungen des Flächennutzungsplanes 

 
Abb. 5: Planzeichnung 

Entsprechend der städtebaulichen Ziel-
setzung werden die Flächen im Planän-
derungsgebiet zukünftig als gewerbliche 
Bauflächen dargestellt. Nach Norden er-
folgt eine Eingrünung zur freien Land-
schaft. Im Osten wird die zukünftige Su-
edLink-Trasse durch eine Grünfläche ge-
sichert, die zugleich als Abstandsfläche 
zum Wald dient. Im Norden in der Mitte 
des Planänderungsgebietes wird eine 
Fläche für die Oberflächenwasserbeseiti-
gung vorgesehen. 
 

 
 
4. VERKEHR, VER- UND ENTSORGUNG 

Die äußere verkehrliche Erschließung des Planänderungsgebietes erfolgt über die Ru-
dolf-Diesel-Straße im westlich angrenzenden Gewerbegebiet. Die innere verkehrliche 
Erschließung erfolgt über eine neu anzulegende Planstraße, in der auch die erforderli-
chen Erweiterungen von Anschlüssen und Kanälen untergebracht werden können. 
 
Die Wasser- und Löschwasserversorgung erfolgt durch den Wasserversorgungsverband 
Rotenburg-Land. 
 
Die Beseitigung des anfallenden Schmutzwassers erfolgt durch Anschluss an den Ab-
wasserkanal. 
 
Die Oberflächenwasserbeseitigung soll möglichst durch Versickerung erfolgen. Auf 
Grundlage einer Bodenuntersuchung (DIPL.-GEOLOGE JOCHEN HOLST, 2022) sind 
die vorherrschenden Sande nicht optimal, aber ausreichend für eine Versickerung. 
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Problematisch sind hingegen die geringen Grundwasserflurabstände. Im Ergebnis 
wurde in Abstimmung mit den zuständigen Behörden ein Regenrückhaltebecken in der 
Mitte des Planänderungsgebietes vorgesehen. Das Oberflächenwasser soll von dort ge-
drosselt in den nördlich angrenzenden Graben geleitet werden. 
 
Die Strom- und Gasversorgung erfolgt durch die EWE NETZ GmbH. Die Abfallentsor-
gung erfolgt durch den Landkreis Rotenburg (Wümme). 
 
 
5. UMWELTBERICHT GEMÄẞ § 2 A BAUGB 

Die Umweltprüfung wird für die Belange des Umweltschutzes nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 a-j 
und § 1 a BauGB durchgeführt, indem die voraussichtlich erheblichen Umweltauswirkun-
gen ermittelt und bewertet werden. Im Umweltbericht sind die aufgrund der Umweltprü-
fung nach § 2 Abs. 4 BauGB ermittelten und bewerteten Belange des Umweltschutzes 
darzulegen. 
 
 
5.1 Inhalt und Ziele der Flächennutzungsplanänderung 

Die Gemeinde Scheeßel beabsichtigt mit der 73. Änderung des Flächennutzungsplanes 
die planungsrechtlichen Voraussetzungen für ein gewerbliche Entwicklung zu steuern. 
Zur Verbesserung und zum Ausbau der Arbeitsplatzsituation ist die Gemeinde Scheeßel 
bemüht, die Standortangebote für neue Investitionsvorhaben der gewerblichen Wirt-
schaft und des Handwerks zu erweitern. Um dieses Ziel zu verwirklichen ist es notwen-
dig, geeignete Flächen für die Neuansiedlung von gewerbliche Bauflächen auszuweisen. 
 
Ziel der Gemeinde Scheeßel ist es, die städtebauliche Entwicklung in diesem Bereich 
zu steuern bzw. eine geordnete städtebauliche Entwicklung zu erreichen und die pla-
nungsrechtlichen Voraussetzungen für gewerbliche Bauflächen zu schaffen. 
 
Bezüglich weiterer Erläuterungen zu den Inhalten und verfolgten städtebaulichen Zielen 
des Flächennutzungsplanänderung wird auf Kapitel 3.1 „Städtebauliche Zielsetzung“ der 
Begründung verwiesen. 
 
 
5.2 Rechtliche Rahmenbedingungen sowie umweltschutz- und planungsrele-

vante Fachgesetze und Fachpläne 

Für die Erarbeitung des Umweltberichts sind, auf das Vorhaben bezogen, neben den 
Vorschriften des Baugesetzbuches (BauGB) folgende Rechtsvorschriften und Fach-
pläne relevant: 
 

• Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG), 

• Niedersächsisches Naturschutzgesetz (NNatSchG), 

• Niedersächsisches Gesetz über den Wald und die Landschaftsordnung (NWaldLG), 

• Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG), 

• Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm (TA Lärm), 

• Fortschreibung Landschaftsrahmenplan für den Landkreis Rotenburg / Wümme 
(2015).  
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Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) / Niedersächsisches Naturschutzgesetz 
(NNatSchG) 

Über die in § 1 BNatSchG allgemein formulierten Ziele des Naturschutzes und der Land-
schaftspflege hinaus ist das 5. Kapitel des Bundesnaturschutzgesetzes von Bedeutung. 
In diesem Abschnitt werden Schutz und Pflege wildlebender Tier- und Pflanzenarten 
geregelt. 
 
Darin nennt § 37 BNatSchG die Aufgaben des Artenschutzes: 
• den Schutz der Tiere und Pflanzen wild lebender Arten und ihrer Lebensgemeinschaften vor Beein-

trächtigungen durch den Menschen und die Gewährleistung ihrer sonstigen Lebensbedingungen, 

• den Schutz der Lebensstätten und Biotope der wild lebenden Tier- und Pflanzenarten sowie 

• die Wiederansiedlung von Tieren und Pflanzen verdrängter wildlebender Arten in geeigneten Bioto-
pen innerhalb ihres natürlichen Verbreitungsgebietes. 

 
Für die besonders geschützten Tier- und Pflanzenarten im Sinne von § 7 Abs. 2 Nr. 13 
und 14 BNatSchG trifft das Bundesnaturschutzgesetz in § 44 BNatSchG besondere Re-
gelungen. Der Schutz umfasst die wild lebenden Tiere und Pflanzen im o.g. Sinne sowie 
auch die europäischen Vogelarten einschließlich ihrer Fortpflanzungs- und Ruhestätten. 
Die rechtlichen Grundlagen zum Schutz wildlebender Tier- und Pflanzenarten sind in 
den §§ 38 (zum allgemeinen Arten-, Lebensstätten- und Biotopschutz), 39 (allgemeiner 
Schutz wild lebender Tiere und Pflanzen) und 44 (besonders geschützte und bestimmte 
andere Tier- und Pflanzenarten) des BNatSchG festgelegt. Danach ist es verboten, ohne 
vernünftigen Grund Lebensstätten wild lebender Tier- und Pflanzenarten zu zerstören 
oder sonst erheblich zu beeinträchtigen oder wild lebende Tiere mutwillig zu beunruhi-
gen, zu fangen, zu verletzen oder zu töten. 
 
Das NNatSchG enthält einige Niedersachsen bezogene Abweichungen und Ergänzun-
gen zum BNatSchG. 
 
Niedersächsisches Gesetz über den Wald und die Landschaftsordnung (NWald-
LG) 

Der Zweck (§ 1 NWaldLG) des niedersächsischen Gesetzes über den Wald und die 
Landschaftsordnung ist es, den Wald wegen seiner Nutzfunktion, seiner Bedeutung für 
die Umwelt, insbesondere als Lebensraum für wild lebende Tiere und wild wachsende 
Pflanzen, das Klima, den Wasserhaushalt, die Reinhaltung der Luft, das Landschaftsbild 
und seiner Bedeutung als Erholungsfunktion zu erhalten und nachhaltig zu sichern. 
Das NWaldLG wird bei der Planung berücksichtigt, da südlich bzw. östlich des Planän-
derungsgebietes forstwirtschaftliche Flächen vorhanden sind. Eine Beseitigung von 
Wald ist mit dem geplanten Vorhaben und der Flächennutzungsplanänderung nicht ver-
bunden. 
 
Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG) 

Zweck des Bundesimmissionsschutzgesetzes ist es Menschen, Tiere und Pflanzen, den 
Boden, das Wasser, die Atmosphäre sowie Kultur- und sonstige Sachgüter vor schädli-
chen Umwelteinwirkungen und, soweit es sich um genehmigungsbedürftige Anlagen 
handelt, auch vor Gefahren, erheblichen Nachteilen und erheblichen Belästigungen, die 
auf andere Weise herbeigeführt werden, zu schützen und dem Entstehen schädlicher 
Umwelteinwirkungen vorzubeugen. 
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Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm (TA Lärm) 

Die TA Lärm ist eine allgemeine Verwaltungsvorschrift, die dem Schutz der Allgemein-
heit und der Nachbarschaft vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Geräusche 
dient. Bedeutung hat die TA Lärm für Genehmigungsverfahren von Gewerbe- und In-
dustrieanlagen sowie zur nachträglichen Anordnung bei bereits bestehenden genehmi-
gungsbedürftigen Anlagen. Sie ist nicht anzuwenden bei Straßenverkehrslärm, Schie-
nenverkehrslärm, Fluglärm oder Sportlärm, nicht genehmigungsbedürftigen landwirt-
schaftlichen Anlagen, Tagebauen, Seehafenumschlagsanlagen, Anlagen für soziale 
Zwecke und Baustellen. 
 
Fortschreibung Landschaftsrahmenplan für den Landkreis Rotenburg/Wümme 
(LRP, 2015) 

Der Landschaftsrahmenplan trifft folgende Aussagen zum Planänderungsgebiet: 
 
Karte I Arten und Biotope 

Nach dem LRP beinhaltet das Planänderungsgebiet ausschließlich Biotoptypen von sehr 
geringer Bedeutung. Die umliegenden Biotoptypen sind von geringer, mittlerer und sehr 
hoher Bedeutung. 
 
Karte II Landschaftsbild 

Das Planänderungsgebiet liegt in einer Landschaftseinheit von geringer Bedeutung, wel-
che durch eine strukturarme Ackerlandschaft dominiert wird. Nach dem LRP durchquert 
eine überregionale Schienenverbindung das Änderungsgebiet. Südlich und östlich 
grenzt eine Landschaftseinheit von mittlerer Bedeutung an, die durch naturnahe Laub-
wälder und Nadelwaldforste geprägt wird. 
 
Karte III Boden 

Das Planänderungsgebiet sowie die angrenzenden Flächen beinhalten keinen Boden 
mit natur- und kulturhistorischer Bedeutung. Der südlich des Planänderungsgebietes 
vorhandene Wald beinhaltet nach dem LRP ein historisch alten Waldstandort. 
 
Karte IV Wasser- und Stoffretention 

Das Planänderungsgebiet sowie die angrenzenden Flächen beinhalten keinen Bereich 
mit besonderer Funktionsfähigkeit für die Wasser- und Stoffretention. 
 
Karte V Zielkonzept 

Der LRP weist für das Planänderungsgebiet als Ziel die Entwicklung und Wiederherstel-
lung in Gebieten mit geringer Bedeutung für das Landschaftsbild aus. 
 
Karte VI Schutz, Pflege und Entwicklung best. Teile von Natur und Landschaft 

Der LRP stellt für das Planänderungsgebiet sowie für die umliegenden Flächen keine 
Schutzgebiete und -objekte dar. 
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Weitere Grundlagen für die Ermittlung der Auswirkungen des geplanten Vorha-
bens sind: 

- Biotopkartierung im Jahre 2022 gemäß dem Kartierschlüssel der Biotoptypen in 
Niedersachsen (Drachenfels, 2021), 

- Kartenserver LBEG (http://nibis.lbeg.de/cardomap3/), 
- Niedersächsische Umweltkarte (https://www.umweltkarten-niedersachsen.de/ 

Umweltkarten/), 
- Fortschreibung Landschaftsrahmenplan für den Landkreis Rotenburg/Wümme 

(2015), 
- DIPL.-GEOLOGE JOCHEN HOLST (2022): Geotechnische Erkundungen – Er-

gebnisbericht. Erweiterung Gewerbegebiet Ost in 27383 Scheeßel. Geologie und 
Umwelttechnik Dipl.-Geologe Jochen Holst. Osterholz-Scharmbeck, Stand: 
30.05.2022, 

- IFÖNN GmbH (2023): Fachbeitrag Artenschutz. Aufstellung des Bebauungs-
plans „Gewerbepark Ost“ in Scheeßel, Landkreis Rotenburg (Wümme). Institut 
für Ökologie und Naturschutz Niedersachsen GmbH. Bremervörde, Stand: 
20.02.2023, 

- T&H INGENIEURE GmbH (2022): Schalltechnische Untersuchung für Erweite-
rung der Gewerbe- und Industriegebiete an der Rudolf-Diesel-Straße in 
Scheeßel. Bremen, Stand: 08.08.2022. 

 
 
5.3 Beschreibung und Bewertung des Umweltzustandes, Auswirkungen der 

Planung 

Der Umweltzustand und die besonderen Umweltmerkmale werden nachfolgend im der-
zeitigen Ist-Zustand (Basisszenario), bei Nichtdurchführung und Durchführung der Pla-
nung sowie die mit der Planung verbundenen Umweltauswirkungen auf das jeweilige 
Schutzgut bezogen dargestellt. 
 
 
5.3.1 Schutzgut Boden 

Das Planänderungsgebiet befindet sich in der naturräumlichen Region der Wümmenie-
derung und dort in der Untereinheit der Rotenburger Geestinseln. Nach der Bodenkarte 
von Niedersachsen (BK 50; 1:50.000) beinhaltet das Planänderungsgebiet die Bodenty-
pen Gley-Podsol, Pseudogley-Podsol-Braunerde und Podsol. 
Der Gley-Podsol ist ein grundwasserbeeinflusster lehmiger Sandboden. Die Durchwur-
zelungsintensität und das Porenvolumen sinken mit zunehmender Tiefe und die Lage-
rungsdichte nimmt zu. Der Bodentyp Pseudogley-Podsol-Braunerde ist ein Mischboden-
typ. Die Podsol-Braunerde ist ein Übergangsbodentyp zwischen Braunerde und Podsol. 
Neben der Verbraunung sind deutliche Aus- und Einwaschungshorizonte zu erkennen, 
die auf dem Prozess der Podsolierung beruhen. Der Podsolierungsgrad ist umso stärker, 
je nährstoffärmer die sandigen Substrate sind. Der Bodentyp ist gut durchlüftet und 
durchwurzelbar. Die Wasser- und Nährstoffspeicherfähigkeit ist gering bis mittel. Als Auf-
lage beinhaltet der Bodentyp einen Pseudogley. Dieser ist ein von Stauwasser geprägter 
Boden, der sich primär auf dicht gelagertem Geschiebelehm mit sandiger Deckschicht 
entwickelt. Dieser mittel- bis tiefgründige Boden ist typisch für Naturräume, in denen 
Grundmoränenplatten vorherrschen.  
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Der östlich ins Planänderungsgebiet hineinragende Podsol ist in der Agrarwirtschaft ur-
sprünglich ein ertragsarmer Boden. Die Bodeneigenschaften sind sauer, sandig, oft stei-
nig, nährstoffarm und haben oftmals ein vermindertes Wasserrückhaltevermögen. Der 
Podsol besitzt demnach physikalische und chemische Eigenschaften, die einem optima-
len Pflanzenstandort oftmals entgegenstehen. Weiterhin neigt der Boden zur Auswa-
schung, sodass die Gefahr besteht, dass Dünger und Pflanzenschutzmittel ins Grund-
wasser gelangen können. 
Die vorkommenden Bodentypen im Planänderungsgebiet beinhalten keinen schutzwür-
digen Boden in Niedersachsen. Das ackerbauliche Ertragspotential ist für die Bodenty-
pen als sehr gering bis gering bewertet. 
Im Planänderungsgebiet erfolgte vom Ingenieurbüro GEOLOGIE UND UMWELTTECH-
NIK DIPL.-GEOLOGE JOCHEN HOLST (2022) eine Baugrunduntersuchung mit insge-
samt 14 Kleinrammbohrungen (KRB) bis zu einer Endteufe von 5 m. Die Baugrundun-
tersuchung ergab, dass unterhalb eines sandig-humosen Oberbodens drei unterschied-
liche Bohrprofiltypen vorhanden sind. Der oberflächennahe sandig-humose Oberboden 
ist aufgrund der landwirtschaftlichen Nutzung relativ homogen und weist eine Mächtig-
keit von 0,4 m bis 0,8 m (zumeist 0,5 - 0,6 m) auf. Im südwestlichen Bereich des Planän-
derungsgebietes (KRB 1, 13 und 14) besteht nahezu die gesamte Bodenabfolge aus 
Geschiebelehm. Am nordwestlichen Rand des Änderungsgebietes (KRB 2, 3 und 4) be-
steht die gesamte Bodenabfolge aus Sanden. Im östlichen Bereich des Planänderungs-
gebietes überwiegt in der Bodenabfolge Sand, Geschiebelehm tritt in Lagen (KRB 5 und 
6) sowie in größeren Tiefen auf. Im Rahmen der Baugrunduntersuchung konnten zwei 
verschiedene Varianten von Sande im Planänderungsgebiet nachgewiesen werden. 
Zum einen ein Feinsand, der mittelsandig, schwach schluffig bis stark schluffig ist und 
zum anderen ein Mittelsand, der feinsandig, grobsandig, nur schwach schluffig ist. Der 
angetroffene Geschiebelehm besteht überwiegend aus Schluff und Feinsand mit nur ge-
ringen Tonanteilen. In der Bohrung (KRB 4) tritt in einer Tiefe > 4,5 m ein schluffiger Ton 
auf. (DIPL.-GEOLOGE JOCHEN HOLST, 2022) 
Das Planänderungsgebiet beinhaltet im Wesentlichen landwirtschaftliche Grünlandflä-
chen. Westlich des Änderungsgebietes sind bereits gewerbliche Nutzungen vorhanden. 
Dort ist zur Eingrünung des vorhandenen Gewerbes eine Strauch-Baumhecke vorhan-
den. Die Bodeneigenschaften bzw. -strukturen dürften im Planänderungsgebiet durch 
die intensive landwirtschaftliche Nutzung gegenüber dem Ausgangszustand deutlich 
verändert sein. 
Bei einer Nichtdurchführung der Planung würde das Planänderungsgebiet weiterhin 
landwirtschaftlich genutzt werden. Die landwirtschaftlichen Flächen würden ihre Boden-
eigenschaften nicht weiter verlieren. 
 
Bewertung, Auswirkungen der Planung 

Im Rahmen der Baugrunduntersuchung konnten keine Kontaminationen bzw. orga-
noleptischen Auffälligkeiten in den Bodenproben festgestellt werden. (DIPL.-GEOLOGE 
JOCHEN HOLST, 2022) 
Das Planänderungsgebiet beinhaltet im Wesentlichen Grünlandflächen. Bis auf einen 
landwirtschaftlichen Weg, entlang der östlichen Änderungsgebietsgrenze, ist das 
Planänderungsgebiet derzeit unbebaut bzw. unversiegelt. Im Bereich des landwirtschaft-
lichen Weges sind bereits dauerhafte Versiegelungen des Bodens erfolgt und der Boden 
hat seine Bodenwerte und -funktionen bereits vollständig verloren. Mit der Ausweisung 
von gewerblichen Baufläche und Flächen für die Oberflächenwasserbeseitigung werden 
zukünftig mehr Flächen mit baulichen Anlagen bebaut sein. Während der Bauphase wer-
den aller Voraussicht Abgrabungen und Aufschüttungen von Böden erfolgen. 
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Dementsprechend ergeben sich mit dem geplanten Vorhaben erhebliche Beeinträchti-
gungen durch Versiegelung, Überbauung, Abgrabung und Aufschüttung, der bisher 
landwirtschaftlich genutzten Flächen. Versiegelter Boden verliert dahingehend vollstän-
dig seine Funktionen als Regulationsfaktor für den Boden- und Bodenwasserhaushalt 
(Puffer- und Filterfunktion), seine Funktion als Pflanzenstandort und Lebensraum für Or-
ganismen.  
 
 
5.3.2 Schutzgut Wasser 

Die Grundwasserneubildungsrate im langjährigen Mittel beträgt, laut Hydrogeologischer 
Karte von Niedersachsen (1:200.000) 100 - 400 mm/a und ist damit als gering bis hoch 
eingestuft. Die hohen Grundwasserneubildungswerte werden ausschließlich im östli-
chen Bereich des Planänderungsgebietes erreicht. Die Gefährdung des Grundwassers 
wird im gesamten Planänderungsgebiet als gering eingestuft. Der Grundwasserstand 
liegt im Planänderungsgebiet bei ~ + 27,5 m bis 32,5 m NHN und somit nahe der Gelän-
deoberkante (GOK). 
Im Rahmen der Baugrunduntersuchung konnte freies oberflächennahes Grundwasser 
in den überwiegend aus Sanden aufgebauten Bohrungen in Tiefenlagen um 1,2 m bis 
1,5 m unter Geländeoberkante (GOK) angetroffen werden. Im südöstlichen Planände-
rungsgebiet war der humose Oberboden stark vernässt, dort scheinen die feinen Sande 
die Versickerung stark zu beeinträchtigen. (DIPL.-GEOLOGE JOCHEN HOLST, 2022) 
 
Im Planänderungsgebiet sind keine Oberflächengewässer vorhanden. Nördlich des Än-
derungsgebietes ist der Osterreithgraben vorhanden, der in nordwestlicher Richtung in 
die Beek mündet. Das Planänderungsgebiet befindet sich auch in keinem Wasser-
schutzgebiet. Bei einer Nichtdurchführung der Planung kann das anfallende Nieder-
schlagswasser auch zukünftig ungehindert auf den landwirtschaftlichen Flächen versi-
ckern. 
 
Bewertung, Auswirkungen der Planung 

Mit dem geplanten Vorhaben und der damit möglichen Flächenversiegelung kann das 
Oberflächenwasser zukünftig nicht mehr ungehindert vor Ort versickern. Nach der er-
folgten Baugrunduntersuchung (DIPL.-GEOLOGE JOCHEN HOLST, 2022) sind bis auf 
den südwestlichen Bereich des Planänderungsgebietes (KRB 1, 13 und 14) überwie-
gend Sande unterhalb des humosen Oberbodens vorhanden. Nach gutachterlicher Ein-
schätzung sind die Sande nicht optimal, aber ausreichend für eine Niederschlagswas-
ser-Versickerung. Problematisch könnten jedoch die geringen Grundwasser-Flurab-
stände sein. Im Ergebnis ist in Abstimmung mit den zuständigen Behörden ein Regen-
rückhaltebecken in der Mitte des Planänderungsgebietes geplant. Detailliertere Aussa-
gen sind in der nachfolgenden verbindlichen Bauleitplanung zu tätigen. Mit der mögli-
chen Verringerung der Grundwasserneubildung ergeben sich erhebliche Beeinträchti-
gungen auf das Schutzgut Wasser. 
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5.3.3 Schutzgut Fläche 

Der durchschnittliche Versiegelungsgrad, d.h. der Anteil der versiegelten Böden an der 
Gesamtfläche der Gemeinde Scheeßel beträgt 5,14 % (Stand: 08.02.2023), gemäß der 
Karte „Grad der Bodenversiegelung auf Gemeindeebene“ (1:500.000). 
Das Planänderungsgebiet beinhaltet landwirtschaftliche Grünlandflächen. Ohne die 
Durchführung der Planung würde sich der Versiegelungsgrad in der Gemeinde Scheeßel 
nicht erhöhen. Im landesweiten Vergleich ist die Versiegelung in der Gemeinde 
Scheeßel geringer als im Landesvergleich, aktuell sind in Niedersachsen 6,4 % der Lan-
desfläche versiegelt. 
 
Bewertung, Auswirkungen der Planung 

Mit dem geplanten Vorhaben wird im Planänderungsgebiet eine dauerhafte Versiege-
lung zugelassen. Bis auf den östlich gelegenen landwirtschaftlichen Weg ist das Planän-
derungsgebiet derzeit unversiegelt. Mit der Ausweisung von gewerblichen Bauflächen 
und Flächen für die Oberflächenwasserbeseitigung werden ausschließlich landwirt-
schaftliche Flächen in Anspruch genommen. Aufgrund der starken Nachfrage nach ge-
werblichen Standorten sowie der bereits vorhandenen westlichen gewerblichen Nut-
zung, die mit dem Vorhaben erweitert werden soll, wird die Versiegelung von unbebau-
ten Flächen als vertretbar angesehen. Die gewerblichen Bauflächen sind durch das an-
grenzende Gewerbe bereits verkehrlich gut erschlossen. Der Gemeinde ständen sonst 
keine weiteren Gewerbeflächen zur Verfügung, um den Bedarf an gewerblichen Raum 
zu decken. 
 
 
5.3.4 Schutzgut Klima/Luft 

Das Planänderungsgebiet liegt am östlichen Ortsrand von Scheeßel, östlich des vorhan-
denen Gewerbeparks und nördlich der Landesstraße L131 „Westerveseder Landstraße“. 
Das Planänderungsgebiet beinhaltet ausschließlich landwirtschaftliche Flächen, die der-
zeit als Grünland genutzt werden. Östlich und südlich sind Waldbestände vorhanden. 
Hinter dem östlich gelegenen Waldbestand befindet sich die Rennsportanlage „Eichen-
ring“. Westlich des Planänderungsgebietes befindet sich der Gewerbepark Scheeßel mit 
einer entsprechenden Eingrünung. Die freie Landschaft besteht aus land- bzw. forstwirt-
schaftlichen Flächen, die allesamt der Kalt- und Frischluftentstehung dienen. 
 
Bei einer Nichtdurchführung der Planung würde das Planänderungsgebietes weiter land-
wirtschaftlich genutzt werden und seinen Beitrag an die Frischluftentstehung beitragen. 
 
Bewertung, Auswirkungen der Planung 

Beeinträchtigungen des Schutzgutes Klima/Luft liegen aufgrund der Ortsrandlage mit 
angrenzenden land- bzw. forstwirtschaftlichen Flächen unterhalb der Erheblichkeits-
schwelle. Während der Bautätigkeiten könnten sich durch Baumaschinen temporär hö-
here Immissionsbelastungen ergeben. Mögliche Immissionen aus dem Betrieb der An-
lagen in den gewerblichen Bauflächen können durch technische Möglichkeiten auf ein 
Mindestmaß begrenzt werden. Die umliegenden land- bzw. forstwirtschaftlichen Flächen 
sorgen auch zukünftig für einen guten Luftaustausch, sodass die mit dem Vorhaben ver-
bundenen leichten Temperaturerhöhungen durch die Speicherung und Abstrahlung von 
Sonnenwärme ausgeglichen werden können.  
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5.3.5 Schutzgut biologische Vielfalt 

Pflanzen 

Im Planänderungsgebiet sowie umliegend erfolgte eine Biotoptypenkartierung (siehe An-
lage 1). Die Biotoptypen wurden nach dem Kartierschlüssel für Biotoptypen in Nieder-
sachsen (DRACHENFELS, 2021) erfasst. 
Das Planänderungsgebiet beinhaltet im Wesentlichen ein Intensivgrünland (GI) sowie 
eine Grünland-Einsaat (GA). Entlang der östlichen Planänderungsgebietsgrenze befin-
det sich ein landwirtschaftlicher Weg (OVW) und vor dem Wald eine linienförmige Baum-
gruppe (HBE) auf einer Ruderalflur. Hinter der Baumgruppe, vor dem Kiefernwald, be-
findet sich ein ehemaliger, unbefestigter Weg, der eine Ruderalflur aufweist. Nördlich 
wird das Planänderungsgebiet von einem weiteren landwirtschaftlichen Weg (OVW) ab-
gegrenzt. Dieser beinhaltet im Wegeseitenraum weitere Ruderalfluren (UR). Nördlich 
des Weges sind weitere landwirtschaftliche Flächen, die ackerbaulich (A) oder als Grün-
land (GI, GE) genutzt werden. Dort ist auch ein nährstoffreicher Graben (FGR) „Oster-
reithgraben“ vorhanden. Bis vor geraumer Zeit war an der nördlichen Änderungsgebiets-
grenze eine Feldscheune, ein Lagerplatz für Rundballen sowie zwei Güllespeicher vor-
handen. Im Rahmen der o.g. Kartierung konnten diese Strukturen nicht mehr vorgefun-
den werden. 
Westlich des Änderungsgebietes sind bereits gewerbliche Nutzungen (OGG/OF) vor-
handen, welche zur derzeitigen freien Landschaft von einer ca. 20 m breiten Strauch-
Baumhecke (HFM) eingegrünt werden. Südlich des Planänderungsgebietes ist die Lan-
desstraße L131 „Westerveseder Landstraße“ (OVS) vorhanden. Zum Änderungsgebiet 
vorgelagert befindet sich dort ein Geh- und Radweg (OVW). Beidseitig des Weges sind 
Ruderalfluren (UR) vorhanden. Die Ruderalflur beinhaltet Einzelbäume (HBE) der Baum-
art Birke (Betula pendula). Im westlichen Bereich sind fünf Stieleichen (Quercus robur) 
auf der Ruderalflur vorhanden. Südlich der Landstraße sind ein Wohnhaus (OEL/PH), 
Grünlandflächen (GI, GEw) und Acker (A) sowie Waldflächen vorhanden. Das Waldge-
biet beinhaltet neben einem Laubforst aus einheimischen Arten, wie Rotbuche (Fagus 
sylvatica) und Stieleiche (Quercus robur) auch Kiefern- (WZK) und Fichtenbestände 
(WZF). Östlich des Planänderungsgebiets befindet sich das Gelände des „Eichenrings“. 
Dem Planänderungsgebiet ist ein Kiefernforst (WZK) vorgelagert. 
 
Ohne die Durchführung der Planung würde das Planänderungsgebiet weiterhin landwirt-
schaftlich genutzt werden. Die Gehölzbestände würden vollständig bestehen bleiben. 
 
Bewertung, Auswirkungen der Planung 

Die Bewertung der Biotoptypen folgt der Einstufung der Biotoptypen in Niedersachsen 
(Informationsdienst Naturschutz Niedersachsen 1/2012; 2. korrigierte Auflage 2019) in 
fünf Wertstufen. 
 
Wertstufe 5 (kurz: W 5) = Biotoptyp mit sehr hoher Bedeutung, W 4 = Biotoptyp mit hoher Bedeutung, 
W 3 = Biotoptyp mit mittlerer Bedeutung, W 2 = Biotoptyp mit geringer Bedeutung; 
W 1 = Biotoptyp mit sehr geringer Bedeutung; E = Baum- und Strauchbestände (Ersatzpflanzung). 
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Tab. 1: Biotoptypen und Wertigkeit 

Biotoptyp Wertstufe 
Ist-Zustand 

Wertstufe 
Soll-Zustand 

Innerhalb des Planänderungsgebietes 
 

- Grünland-Einsaat (GA) 
- Artenarmes Intensivgrünland (GI) 
- Sonstiger Einzelbaum/Baumgruppe / 

Ruderalflur (HBE/UR) 
- Weg (OVW) 
- Ruderalflur (UR) 

 
 
1 
2 
 

E/3 
1 
3 

 
 

1 
1 
 

E 
1 
1 

Außerhalb des Planänderungsgebietes 
 

- Acker (A) 
- Ruderalgebüsch/Sonstiges Gebüsch / 

Ruderalflur (BR/UR) 
- Beet/Rabatte (ER) 
- Nährstoffreicher Graben / Ruderalflur 

(FGR/UR) 
- Artenarmes Extensivgrünland (GE) 
- Artenarmes Extensivgrünland (Weide-

nutzung) (GEw) 
- Artenarmes Intensivgrünland (GI) 
- Artenarmes Intensivgrünland (Weide-

nutzung) (GIw) 
- Scher- und Trittrasen (GR) 
- Allee/Baumreihe / Ruderalflur 

(HBA/UR) 
- Sonstiger Einzelbaum/Baumgruppe / 

Ruderalflur (HBE/UR) 
- Strauch-Baumhecke (HFM) 
- Strauchhecke (HFS) 
- Locker bebaute Einzelhausgebiet / 

Hausgarten (OEL/PH) 
- Lagerplatz / Ruderalflur (OFL/UR) 
- Gewerbegebiet / Sonstige befestigte 

Fläche (OGG/OF) 
- Straße (OVS) 
- Weg (OVW) 
- Ruderalflur (UR) 
- Laubforst aus einheimischen Arten 

(WXH) 
- Fichtenforst (WZF) 
- Kiefernforst (WZK) 
- Sonstiger Einzelbaum/Baumgruppe 

(HBE) 

 
 
1 
 
3 
1 
 

2-3 
3 
 
3 
2 
 
2 
1 
 

E/3 
 

E/3 
3 
3 
 

1-2 
1-3 

 
1 
1 
1 
3 
 
3 
3 
3 
 

E 

 

 
Mit dem geplanten Vorhaben werden überwiegend Biotoptypen von sehr geringer bis 
geringer Bedeutung, wie Grünland-Einsaat, Artenarmes Intensivgrünland und ein land-
wirtschaftlicher Weg überplant. Geringfügig sind Biotoptypen von mittlerer Bedeutung im 
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Planänderungsgebiet vorhanden. Zum einen ragen an den Änderungsgebietsgrenzen 
Ruderalfluren in den Planungsraum hinein. Zum anderen befinden sich entlang der öst-
lichen Änderungsgebietsgrenze Baumgruppen auf Ruderalfluren. Diese befinden sich in 
der Eingrünungsfläche zur freien Landschaft und können wohlmöglich bestehen bleiben. 
Detailliertere Aussagen sind in der nachfolgenden verbindlichen Bauleitplanung zu täti-
gen. Mit einer möglichen Beseitigung von Biotoptypen mittlerer Bedeutung ergeben sich 
erhebliche Beeinträchtigungen auf das Schutzgut Pflanzen. 
 
Östlich des Planänderungsgebietes sowie südlich der Westerveseder Landstraße (L131) 
sind Waldflächen, außerhalb des Änderungsgebietes vorhanden. In Niedersachsen exis-
tieren keine gesetzlichen Abstandsregelungen zu Wald. Die Raumordnungspläne des 
Landes und des Kreises enthalten lediglich Abstandsempfehlungen von 100 m bzw. 50 
m, welche jedoch in Einzelfällen unterschritten werden können. Bei Planungen an Wald-
rändern sind die Waldbelange und die Sicherheit der Bevölkerung zu berücksichtigen, 
da ein Ast- oder Baumwurf nicht vollständig ausgeschlossen werden kann. 
Um Beeinträchtigungen bzw. negative Auswirkungen ausschließen zu können, sollte in 
der nachfolgenden verbindlichen Bauleitplanung ein ausreichender Abstand zwischen 
Bebauung und Wälder berücksichtigt werden. Detailliertere Aussagen sind im nachfol-
genden Bebauungsplan zu tätigen. 
 
 
Tiere 

Im Bereich des Planänderungsgebietes erfolgten artenschutzbezogene Untersuchun-
gen, die auf aktuellen standörtlichen Gegebenheiten ausgerichtet sind und teilweise über 
eine reine Potentialabschätzung (worst-case-Abschätzung) hinausgehen. Dabei soll ge-
klärt werden, inwieweit die Flächen und ihre Randzonen Vorkommen von besonders 
und/oder streng geschützte Arten aufweisen, die von geplanten Eingriffen tatsächlich 
betroffen sein können. Dazu erfolgte eine Erfassung der Brutvogelvorkommen sowie 
eine stichprobenartige Erfassung von Wanderbewegungen von Amphibien. Weitere für 
den betroffenen Bereich artenschutzrechtlich relevante Artengruppen wie etwa die Fle-
dermäuse wurden als Potentialarten ermittelt oder aus vorhandenen Daten abgeleitet. 
(IFÖNN GmbH, 2023) 
 
Vögel 
Die Brutvögel wurden bei insgesamt sieben Begehungsterminen im Zeitraum von Ende 
März bis Ende Juni 2022 erfasst. Dabei wurden alle Vogelarten qualitativ per Sicht und/o-
der Reviergesang bestimmt und in einer Artenliste aufgenommen (siehe Anlage 2: Fach-
beitrag Artenschutz, IFÖNN, 2023). 
Im Rahmen der Brutvogelerfassungen konnten insgesamt 40 Vogelarten nachgewiesen 
werden, von denen 26 Arten als Brutvogel identifiziert werden konnten. Die übrigen 14 
Arten wurden nur einmalig festgestellt und sind damit per Definition nach SÜDBECK et 
al. (2005) nur Brutzeitfeststellungen bzw. Nahrungsgäste. Im Planänderungsgebiet 
konnten keine Brutplätze festgestellt werden. Zu Beginn der Brutvogelerfassung konnte 
am nördlichen Rand des Planänderungsgebietes eine Feldscheune festgestellt werden. 
In der Scheune wurde bei der ersten Kartierung eine Schleiereule gesichtet und Gewölle 
bei zwei Folgeterminen gefunden. Bei einer weiteren Begehung am 28.04. war der Dach-
bereich der Scheune mit einem Netz verhangen. Ein Teil des Dachs war zu diesem Zeit-
punkt abgedeckt. Im Bereich der Scheune wurden bei den Kartierungen am 28.04. und 
10.05. zudem Rauchschwalben beobachtet. Rauchschwalbennester wurden nicht ge-
funden. Im weiteren Jahresverlauf wurde die Scheune abgebrochen.  
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Unter den nachgewiesenen Brutvögeln in der direkten Umgebung des Planänderungs-
gebietes konnte im östlichen Waldstück die Brut eines Mäusebussards festgestellt wer-
den. Dieser gilt nach § 7 BNatSchG als streng geschützt. Des Weiteren wurde nordwest-
lich, außerhalb des Planänderungsgebietes in einer Stieleiche die Brut eines Stars er-
fasst, der nach den Roten Listen sowohl bundes- (RYSLAVI et al., 2020) als auch lan-
desweit (KRÜGER & SANDKÜHLER, 2021) als gefährdet eingestuft. 
Weitere Brutvögel in der direkten Umgebung des Planänderungsgebietes sind die nach 
den Roten Listen landesweit gefährdete Gartengrasmücke sowie Baumpieper, Gelb-
spötter und Gartenrotschwanz, Arten, die bundesweit und/oder landesweit auf der Vor-
warnliste geführt werden. 
Unter den Nahrungsgästen gelten der nach § 7 BNatSchG streng geschützte Rotmilan 
und der Graureiher in Niedersachsen als gefährdet, der nach § 7 BNatSchG streng ge-
schützte Turmfalke und der Weißstorch werden auf der Vorwarnliste geführt. Die Gold-
ammer wird auf den Roten Listen als gefährdet eingestuft und der Feldsperling auf der 
Vorwarnliste geführt. 
 
Tab. 2: Nachgewiesene Brutvögel im Umfeld des Planänderungsgebietes sowie Nahrungsgäste 
2022 
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Legende 
Schutz  
§ 7 BNatSchG = Schutzstatus gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 13+14 Bundesnaturschutzgesetz: § = besonders geschützte Art, §§ = streng 
geschützte Art (in Verbindung mit BArtSchV, EG-ArtenschutzVO 338/97).  
VSR = Schutzstatus gemäß Vogelschutzrichtlinie (Richtlinie 79/409/EWG): Anh. I = in VSR - Anhang I verzeichnete Art (Einrichtung 
besonderer Schutzgebiete gefordert).  
Gefährdung  
RL-D 2020 = Schutzstatus gemäß Roter Liste Deutschland (RYSLAVY et al. 2020).  
RL-Nds = Schutzstatus gemäß Roter Liste Niedersachsen / Bremen (KRÜGER & SANDKÜHLER 2021). 
RL-Kategorien: 0 = Ausgestorben oder verschollen, 1 = Vom Aussterben bedroht, 2 = Stark gefährdet; 3 = Gefährdet; G = Gefährdung 
unbekannten Ausmaßes; R = Exrem selten; V = Art der Vorwarnliste; D = Daten unzureichend; * = ungefährdet; / = nicht bewertet. 

 
 
Amphibien 
Die Erfassung der Amphibien erfolgte stichprobenartig an sechs Terminen in den späten 
Abendstunden bzw. nachts, da im Bereich des Untersuchungsraumes dem Gutachter 
bereits zahlreiche Aufzeichnungen aus der Schutzzaunbetreuung sowie von der Unteren 
Naturschutzbehörde vorliegen. Aus diesen Aufzeichnungen können die Zusammenset-
zung der Amphibienfauna sicher abgeleitet werden. Diese Befunde wurden nach dem 
Lebensraumtyp und der Verbreitung der Arten mit Literaturangaben (DGHT, 2018; 
GÜNTHER, 1996) abgeglichen. 
 
Tab. 3: Nachgewiesene und potentielle Amphibienarten 

 
Legende: 
* = KÜHNEL ET AL. 2009; ** = PODLOUCKY & FISCHER 2013; RL-Kategorien s. Legende Brutvögel; BNatSchG §7 = § 7 BNatSchG = 
Schutzstatus gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 13+14 Bundesnaturschutzgesetz: § = besonders geschützte Art, §§ = streng geschützte Art (in Verbin-
dung mit BArtSchV, EG-Artenschutz VO 338/97); FFH-Anhang = Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie Anhang I. 

 
 
Nach den Ergebnissen der ehrenamtlichen Betreuungen für Amphibienfunde am Schutz-
zaun, die mit Unterbrechungen von 2007 bis 2022 vorliegen, nehmen Erdkröten den 
weitaus überwiegenden Anteil an den über die Straße gebrachten Tieren ein. 
Bei der stichprobenartigen Erfassung von wandernden Amphibien wurden insgesamt 11 
aktive Exemplare – ausschließlich Erdkröten - beobachtet. Hinzu kamen drei Totfunde 
von Erdkröten auf der L 131. Die Ermittlung der Wanderbewegungen erwies sich als 
schwierig. Durch sehr milde Witterung mit häufigen Regenperioden begannen die Wan-
derungen bereits im frühen Februar. In der Hauptwanderzeit im März dagegen gab es 



20 
 

 

kaum Niederschläge und die Nachttemperaturen lagen häufig unter 5° C. Obwohl für die 
Begehungen aussichtsreiche Nächte nach oder während einer Regenperiode gewählt 
wurden, blieb die Zahl der Beobachtungen gering.  
Nach den eigenen Befunden und den Beobachtungen am Amphibienzaun wandert die 
überwiegende Zahl der Amphibien aus dem nordwestlichen Teil des Scheeßeler Holzes 
in Richtung Regenrückhaltebecken bzw. den anderen Gewässern in dieser Richtung. Im 
Planänderungsgebiet wurden nur zwei Exemplare nahe der Westerveseder Landstraße 
(L 131) beobachtet. Nicht sicher ist eine Wanderstrecke, die parallel zur Saumstruktur 
an der westlichen Grenze zum nördlich liegenden Laichgewässer führt. Eine der beo-
bachteten Erdkröten lief über den Weg „Heidfeld“ Richtung Nordwesten. 
 
Fledermäuse 
In Bezug auf Fledermäuse erfolgten keine Untersuchungen. Bei den Fledermäusen 
wurde nach dem derzeitigen Kenntnisstand über Vorkommen, Verbreitung und den je-
weiligen ökologischen Ansprüchen der Fledermausarten (z.B. DIETZ et al., 2007) das 
potenzielle Artenspektrum ermittelt. 
Die elf potenziell vorkommenden Fledermausarten sind im Anhang IV (Streng zu schüt-
zende Tier- und Pflanzenarten von gemeinschaftlichem Interesse) der Fauna-Flora-Ha-
bitat-Richtlinie (FFH) aufgeführt und zudem nach § 7 Abs. 2 Nr. 14 des BNatSchG streng 
geschützt. 
 
Tab. 4: Erwartetes Artenpotential Fledermäuse 

 
Legende: Bq – Baumquartier; Hq – Gebäudequartier; Pq – Paarungsquartier 

 
 
Ohne Durchführung der Planung würde die landwirtschaftliche Fläche weiter landwirt-
schaftlich genutzt werden und uneingeschränkt von Amphibien überquert werden kön-
nen. Der Gehölzbestand würde vollständig als potentieller Lebensraum auch zukünftig 
uneingeschränkt zur Verfügung stehen. 
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Bewertung, Auswirkungen der Planung 

In Bezug auf das nachgewiesene Artenspektrum sind mit dem geplanten Vorhaben Be-
einträchtigungen auf die Gruppe der Amphibien nicht auszuschließen. Das Planände-
rungsgebiet wird zumindest in den Randbereichen von Amphibien bei dessen Wande-
rung zu und von den Laichgewässern im Westen und Osten genutzt. Besonders hoch 
ist die Empfindlichkeit bei der Anwanderung zum Laichgewässer. Je nach Wetterlage 
liegt die Hauptwanderzeit zwischen Mitte Februar bis Ende April. Die Abwanderungen 
verlaufen über einen längeren Zeitraum und sind deshalb zeitlich kaum eingrenzbar. Die 
Beeinträchtigungen können durch bauliche Maßnahmen vermieden bzw. deutlich ver-
mindert werden. In der nachfolgenden verbindlichen Bauleitplanung sollte der Einbau 
einer etwa 80 m langen Leitstruktur (z.B. Zieger Amphibien- und Kleintierschutz-Leitstein 
oder vergleichbares) im Südwesten des Planänderungsgebietes, entlang der Wester-
veseder Landstraße (L131) verbindlich festgelegt werden. Der Leitstein muss mit seiner 
Öffnung in Richtung Scheeßeler Holz/ L131 ausgerichtet werden und würde so den Zu-
gang zur gewerblichen Nutzung im Änderungsgebiet verhindern. Der Leitstein kann auf 
seiner geschlossenen Seite bis zur Oberkante ebenerdig mit dem Gelände des Planän-
derungsgebietes angeböscht werden. Wandernde Amphibien würden in Richtung auf 
das bestehende Laichgewässer im Rückhaltebecken gelenkt. Alternativ könnte der Leit-
stein südlich der L 131, außerhalb des Planänderungsgebietes, installiert werden, wenn 
im Zuge der Durchführung der Planung ein Einvernehmen mit der Niedersächsischen 
Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr hergestellt werden kann. In den Abstim-
mungen bzw. bei der Durchführung der Installation des Leitsteins sollte die Untere Na-
turschutzbehörde mit eingebunden werden. Zur Verminderung des Tötungsrisikos wan-
dernder Amphibien sollte im Planänderungsgebiet ein Amphibien-Wanderkorridor vor-
gesehen werden. Des Weiteren sollten Erschließungsstraßen mit einem Amphibientun-
nel samt Leitstruktur ausgestattet werden. Detailliertere Aussagen sind in der nachfol-
genden verbindlichen Bauleitplanung zu tätigen. Bei Berücksichtigung dieser genannten 
Maßnahmen können erhebliche Beeinträchtigungen auf die Artengruppe vermieden 
bzw. deutlich vermindert werden. 
Im Rahmen der avifaunistischen Untersuchungen konnten im Planänderungsgebiet 
keine Brutplätze festgestellt werden. Im Umfeld des Planänderungsgebietes konnten 
ausschließlich Gehölzbrüter beobachtet werden. Im östlich gelegenen Waldbestand be-
steht ein Brutplatz des Mäusebussards. Im weiteren Umfeld des Planänderungsgebietes 
konnten Brutplätze der gefährdeten Arten Star, Gartengrasmücke sowie Baumpieper, 
Gelbspötter und Gartenrotschwanz festgestellt werden. Eine Beseitigung der nachge-
wiesenen Brutplätze ist mit dem geplanten Vorhaben nicht zu erwarten. Um eine Beein-
trächtigung auf den anliegenden Brutplatz des Mäusebussards ausschließen zu können, 
sollte die Erschließung und die Bebauung, außerhalb der Brutzeit der Art, im Zeitraum 
von Juli bis März durchgeführt werden. Bei der Bauaktivität nach der Brutzeit und im 
laufenden Betrieb des Gewerbegebiets würde nach gutachterlicher Einschätzung das 
Brutpaar wahrscheinlich auf einen anderen Brutstandort im Revier ausweichen. Mit einer 
Bauzeitenbeschränkung können Störungen auf den umliegenden gefährdeten Arten 
ebenfalls ausgeschlossen werden. Auf die potenziell vorkommenden Fledermausarten 
sind ebenfalls keine Beeinträchtigungen zu erwarten, da mit der Umsetzung der Planung 
keine weitreichende Beseitigung von Bäumen zu erwarten ist.  
Für das Schutzgut Tiere sind erhebliche Beeinträchtigungen der Artengruppe Amphibien 
nicht auszuschließen. Diese können jedoch bei Berücksichtigung der o.g. Maßnahmen 
deutlich gemindert bzw. vermieden werden. 
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Um einen mit dem geplanten Vorhaben möglichen artenschutzrechtlichen Konflikt aus-
schließen zu können, sind bei der Durchführung der Planung Vermeidungsmaßnahmen 
zu berücksichtigen (siehe Kap. 7 „Artenschutz“ und Fachbeitrag Artenschutz, IFÖNN, 
2023). 
 
 
5.3.6 Schutzgut Landschaft 

Das Planänderungsgebiet liegt am östlichen Ortsrand von Scheeßel und nördlich der 
Landesstraße L 131 „Westerveseder Landstraße“. Das Planänderungsgebiet beinhaltet 
ausschließlich landwirtschaftliche Flächen, die derzeit als Grünland genutzt werden. Öst-
lich und südlich sind Waldbestände vorhanden. Hinter dem östlich gelegenen Waldbe-
stand befindet sich die Rennsportanlage „Eichenring“. Westlich des Planänderungsge-
bietes befindet sich der Gewerbepark Scheeßel mit einer entsprechenden Eingrünung. 
Entlang der südlich gelegenen L 131 befindet sich eine Baumreihe. Die vorhandenen 
Gehölzbestände und Wälder durchgrünen und werten den strukturarme Landschafts-
raum auf. 
Ohne die Durchführung der Planung würde das Planänderungsgebiet weiterhin landwirt-
schaftlich genutzt werden. Die Gehölzbestände würden vollständig bestehen bleiben. 
 
Bewertung, Auswirkungen der Planung 

Während der Bauzeit könnten sich aufgrund von Baufahrzeugen kurzzeitig höhere Lär-
mimmissionen ergeben. Zudem werden während der Bauphase der Baubetrieb und die 
Baustelle visuell wahrnehmbar sein. Diese Beeinträchtigungen sind jedoch nur temporär 
und sind als nicht erheblich zu bezeichnen. Das Planänderungsgebiet befindet sich am 
Ortrand von Scheeßel und grenzt westlich an den vorhandenen Gewerbepark mit ge-
werblichen Nutzungen an. Zwischen beiden Gebieten ist eine effektive Eingrünung vor-
handen. Mit dem geplanten Vorhaben wird sich die gewerbliche Nutzung in östlicher 
Richtung bis zum Waldbestand vor der Rennsportanlage „Eichenring“ fortsetzen. Aus 
der freien Landschaft wird die gewerbliche Entwicklung im Wesentlichen nicht wahr-
nehmbar sein, da die angrenzenden Wälder eine weitreichende Eingrünung überneh-
men. Dennoch wird mit dem geplanten Vorhaben die gewerbliche Nutzung am Ortsrand 
erweitert. Demzufolge ergeben sich erhebliche Beeinträchtigungen auf das Schutzgut 
Landschaft. Um die entstehenden Beeinträchtigungen zu mindern, sind entlang der 
westlichen, nördlichen und östlichen Änderungsgebietsgrenze eine Eingrünung zur 
freien Landschaft vorgesehen. Detailliertere Aussagen sind in der nachfolgenden ver-
bindlichen Bauleitplanung zu tätigen. 
 
 
5.3.7 Schutzgut Mensch / menschliche Gesundheit 

Wohnumfeld 

Die nächstgelegene Wohnbebauung befindet sich südwestlich des Planänderungsge-
bietes, Westerveseder Landstraße 28. Es handelt sich dabei um ein Einfamilienhaus. 
Das Wohnumfeld wird von gewerblicher und landwirtschaftlicher Nutzung geprägt. 
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Immissionen 

Durch die Neuansiedlung von Gewerbebetrieben und das damit einhergehende erhöhte 
Verkehrsaufkommen können sich zusätzliche Schallimmissionen an den benachbarten 
Nutzungen ergeben. Durch entsprechende Abstände werden wesentliche Immissionen 
auf den Kernort vermieden. Zudem können im Rahmen des nachfolgenden Bebauungs-
planes Emissionskontingente festgesetzt werden, um auch die direkt umliegenden Be-
reiche nicht wesentlich zu beeinträchtigen. 
 
Erholung 

Nach dem Regionalen Raumordnungsprogramm (2020) ragt geringfügig ein Vorbehalts-
gebiet für die landschaftsbezogene Erholung, entlang der östlichen Änderungsgebiets-
grenze, ins Planänderungsgebiet hinein. Die wesentlichen Flächen im Planänderungs-
gebiet beinhalten ein Vorbehaltsgebiet für die Landwirtschaft. Die südlich und östlich 
angrenzenden Waldflächen sind als Vorbehaltsgebiete Wald und landschaftsbezogene 
Erholung dargestellt. Die südlich angrenzende Landesstraße ist als Vorranggebiet 
Hauptverkehrsstraße festgelegt. Der Gemeinde Scheeßel hat die Funktion eines Grund-
zentrums. 
 
Bewertung, Auswirkungen der Planung 

Mit dem geplanten Vorhaben ergeben sich keine erheblichen Beeinträchtigungen auf 
das Schutzgut Mensch, da die angrenzende gewerbliche Nutzung im Planänderungsge-
biet fortgesetzt werden soll. Gebiete mit besonderen Erholungsfunktionen werden nicht 
überplant. Entlang der östlichen Änderungsgebietsgrenze ist eine Eingrünung zur freien 
Landschaft vorgesehen, sodass die Erholungsnutzung weiterhin uneingeschränkt mög-
lich sein sollte.  
 
 
5.3.8 Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter 

Kultur- und sonstige Sachgüter sind innerhalb des Planänderungsgebietes nicht vorhan-
den. 
 
Bewertung, Auswirkungen der Planung 

Nachteilige Auswirkungen auf Kultur- und sonstige Sachgüter sind nicht zu erwarten. 
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5.3.9 Auswirkungen auf das Wirkungsgefüge der einzelnen Schutzgüter (Wech-
selwirkungen) 

Beeinträchtigungen des  
Schutzgutes 

    Wirkung auf das Schutzgut 

Boden und Wasser Tiere und Pflanzen 
Überbauen, Versiegeln, Aufschütten, Abgra-
ben, Einbringen von Fremdmaterialien inner-
halb der gewerblichen Baufläche und Flächen 
für Oberflächenwasserbeseitigung 

Verlust, Veränderung, Störung von Lebensräumen oder 
Teillebensräumen 

Landschaft 
Verstärkte technische Überprägung eines bereits vorbe-
lasteten Kulturlandschaftsbereiches 

Klima/ Mensch 

Aufwärmung, Verstärkung der Staubentwicklung 

Landschaft Mensch 

Verstärkte technische Überprägung des Land-
schaftsraumes, Immissionsbelastungen 

Weitere Einschränkung des Landschaftserlebens 

 
 
5.3.10 Entwicklung des Gebietes ohne Verwirklichung des Vorhabens (Nullvari-

ante) 

Bei einer Nichtdurchführung der Planung würden die Flächen im Planänderungsgebiet 
weiterhin landwirtschaftlich als Grünland oder Acker genutzt werden. 
 
 
5.4 Maßnahmen zur Vermeidung, zur Verringerung und zum Ausgleich nach-

teiliger Auswirkungen auf Natur und Landschaft 

Gemäß § 1 Abs. 7 BauGB sind bei der Aufstellung von Bauleitplänen die öffentlichen 
und privaten Belange gegeneinander und untereinander gerecht abzuwägen. Bau- und 
Naturschutzrecht sind durch § 18 BNatSchG miteinander verknüpft. Im Rahmen der Ab-
wägung sind durch Anwendung der Eingriffsregelung nach dem Naturschutzgesetz ge-
mäß § 1 a Abs. 2 und Abs. 3 BauGB auch die Vermeidung und der Ausgleich zu er-
wartender Eingriffe in Natur und Landschaft zu berücksichtigen. 
 
Eingriffe in Natur und Landschaft im Sinne von § 14 BNatSchG sind Veränderungen der 
Gestalt oder Nutzung von Grundflächen, die die Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes 
oder das Landschaftsbild erheblich oder nachhaltig beeinträchtigen können. 
Es gilt der Grundsatz, dass Eingriffe die Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes und das 
Landschaftsbild nicht mehr als unbedingt nötig beeinträchtigen dürfen (§ 15 BNatSchG). 
 
Diesem Grundsatz wird Rechnung getragen, indem ein Standort gewählt wurde, 
 

- der sich am Ortsrand von Scheeßel befindet, 
- der durch angrenzende gewerbliche Nutzungen vorbelastet ist, 
- der als Lebensraum für Pflanzen und Tiere eher eine geringe Bedeutung besitzt, 
- der durch angrenzende Wälder bereits eingegrünt ist, 
- der verkehrlich bereits gut erschlossen ist, und 
- der bereits ausgebaute Straßen/Wege nutzt. 
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Schutzgut / Wirkfaktor Beeinträchtigungen 

Schutzgut Boden 

Überbauung / Versiegelung von Boden 
(Gewerbliche Baufläche und Flächen für 
Oberflächenwasserbeseitigung) 

Baubedingt: 
Die Bauarbeiten (Lagerung von Baumaterialien, 
Baustellenverkehr) führen zu Beeinträchtigungen 
der Bodenfunktionen durch Verdichtungen. Nach 
Bauende sind Bodenverdichtungen durch Locke-
rung des Bodens zu minimieren. 
➔ Keine dauerhaften erheblichen Beeinträchti-

gungen 

Anlagenbedingt: 
Durch die Versiegelung / Bebauung entsteht ein 
Verlust / Beeinträchtigung der Bodenfunktionen von 
Boden 
➔ Erhebliche Beeinträchtigung 

Schutzgut Wasser 

Überbauung / Versiegelung von Flächen 
(Gewerbliche Baufläche und Flächen für 
Oberflächenwasserbeseitigung) 

Baubedingt: 
Während der Bauphase sind keine negativen Aus-
wirkungen zu erwarten. 
➔ Keine erhebliche Beeinträchtigung 

Anlagenbedingt: 
Ableitung von Oberflächenwasser – Verringerung 
der Grundwasserneubildung 
➔ Erhebliche Beeinträchtigung 

Schutzgut Klima/Luft 

Überbauung / Versiegelung von Flächen 
(Gewerbliche Baufläche und Flächen für 
Oberflächenwasserbeseitigung) 

Baubedingt: 
Während der Bauphase könnten sich geringfügig 
höhere Immissionsbelastungen (durch Baumaschi-
nen) ergeben 
➔ Keine erhebliche Beeinträchtigung 

Anlagenbedingt: 
umliegend großräumige Frisch- u. Kaltluftentste-
hungsgebiete vorhanden 
➔ Keine erhebliche Beeinträchtigung 

Schutzgut biologische Vielfalt 

Inanspruchnahme / Überbauung von Ve-
getationsflächen 
(Gewerbliche Baufläche und Flächen für 
Oberflächenwasserbeseitigung) 

Baubedingt: 
Aufgrund der landwirtschaftlichen Nutzung sowie 
dem Fehlen von wertvollen Ökosystemen sind bau-
bedingte Beeinträchtigungen nicht zu erwarten.  
➔ Keine erhebliche Beeinträchtigung 

Anlagenbedingt: 
Beseitigung von Biotoptypen mittlerer Bedeutung 
(Teilbereich einer Strauch-Baumhecke und Ru-
deralfluren). Beeinträchtigung eines Wanderkorri-
dors für Amphibien 
➔ Erhebliche Beeinträchtigung 
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Schutzgut Landschaft 

Überbauung / Versiegelung von Flächen 
(Gewerbliche Baufläche und Flächen für 
Oberflächenwasserbeseitigung) 

Baubedingt: 
Während der Bauphase sind der Baubetrieb und die 
Baustelle visuell wahrnehmbar und stellen eine 
temporäre Beeinträchtigung dar. 
➔ Keine erhebliche Beeinträchtigung 

Anlagenbedingt: 
Erweiterung von Gewerbegebieten am Ortsrand. 
➔ Erhebliche Beeinträchtigung 

Schutzgut Mensch 

Ausweisung von gewerbliche Baufläche 
und Flächen für Oberflächenwasserbe-
seitigung 

Baubedingt: 
Während der Bauphase sind der Baubetrieb und die 
Baustelle visuell wahrnehmbar. 
➔ Keine erhebliche Beeinträchtigung 

Anlagenbedingt: 
Es werden bauliche Anlagen errichtet und neue Ar-
beitsplätze geschaffen. 
➔ Keine erhebliche Beeinträchtigung 

 
Die aufgrund der Planung zu erwartenden oben beschriebenen erheblichen Beeinträch-
tigungen 
 

- des Schutzgutes Boden und Wasser (durch Abgrabung, Überbauung, Über-
schüttung, Versiegelung, Einbringen von Fremdmaterialien und Verringerung der 
Grundwasserneubildung), 

- des Schutzgutes Pflanzen (durch Verlust von Biotoptypen mittlerer Bedeutung) 
- des Schutzgutes Tiere (Beeinträchtigung eines Wanderkorridores für Amphibien) 

und 
- des Schutzgutes Landschaft (durch Errichtung baulicher Anlagen am Ortsrand) 

 
sind Eingriffe im Sinne von § 14 BNatSchG. Sie sind durch geeignete Maßnahmen aus-
gleichbar. Im Rahmen der nachfolgenden verbindlichen Bauleitplanung werden die im 
Planänderungsgebiet zu erwartenden erheblichen Beeinträchtigungen und der Aus-
gleichsbedarf konkreter ermittelt sowie die erforderlichen Kompensationsmaßnahmen 
des Änderungsgebietes festgelegt. Auf Ebene des Flächennutzungsplanes gelten die zu 
erwartenden erheblichen Beeinträchtigungen als ausgleichbar. 
 
 
5.5 Planungsalternativen unter Berücksichtigung der Ziele und des räumli-

chen Geltungsbereichs des Bebauungsplanes 

Hinsichtlich alternativer Standorte gibt es keine vergleichbaren Flächen in Scheeßel, die 
sich aufdrängen. Das Planänderungsgebiet schließt an bereits vorhandene Gewerbege-
biete an, die sich in Scheeßel im Wesentlichen an diesem Standort konzentrieren. Auf-
grund der geplanten immissionsintensiveren Industriegebiete ist ein gewisser Abstand 
zum Ortsrand im Sinne des Trennungsgrundsatzes erforderlich. Neue Gewerbestand-
orte sollen im Sinne der Raumordnung vermieden und Erweiterungen bestehender Ge-
biete aufgrund ihrer Vorbelastungen und Synergieeffekte bevorzugt werden. Durch die 
umliegenden Hauptverkehrsstraßen und die geplante Ortsumgehung ist das Planände-
rungsgebiet hervorragend an den überörtlichen Verkehr angebunden. Somit bieten sich 
keine besser geeigneten Flächen an.  
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5.6 Erläuterungen und Hinweise zur Durchführung der Umweltprüfung 

Bei der Zusammenstellung der erforderlichen Angaben haben sich keine Probleme er-
geben. 
 
Angewendete Verfahren 
Die Biotoptypenkartierung und die faunistischen Untersuchungen erfolgten auf der 
Grundlage von Ortsbesichtigungen. 
 
 
5.7 Maßnahmen des Monitorings 

Maßnahmen zur Überwachung der Umweltauswirkungen sind auf Ebene des Bebau-
ungsplanes zu berücksichtigen.  
 
 
5.8 Ergebnis der Umweltprüfung 

Nachteilige Umweltauswirkungen sind aufgrund der Planung als Ergebnis der Umwelt-
prüfung nicht zu erwarten. 
 
 
6. ARTENSCHUTZ 

Um die Artenschutzrechtliche Situation beurteilen zu können, wurde eine artenschutz-
rechtliche Prüfung mit mehreren Begehungen durchgeführt (IfÖNN GmbH, 2023). Ziel 
der Untersuchung war es, eine Vorprüfung (Potentialeinschätzung) nach Artenschutz-
recht als Bestandteil einer Artenschutzprüfung durchzuführen und soweit erforderlich 
eine vertiefende Prüfung der Verbotstatbestände vorzunehmen sowie Maßnahmen zur 
Vermeidung oder Minimierung zu benennen. Zur Stützung der artenschutzrechtlichen 
Bewertung wurden Bestandserhebungen der Brutvogelfauna und der Amphibienwande-
rung im Bereich des Planänderungsgebietes vorgenommen. 
Als Ergebnis der artenschutzrechtlichen Prüfung ist festzuhalten, dass mit der Umset-
zung der Planung Verstöße gegen Zugriffsverbote des § 44 BNatSchG nicht zu erwarten 
sind bzw. vermieden werden können. 
 
Das Verletzungs- oder Tötungsrisiko von den nachgewiesenen Arten bezieht sich im 
vorliegenden Fall insbesondere auf die Gruppe der Amphibien, die bei ihren Wanderun-
gen zu und von den Laichgewässern im Westen und Osten das Planänderungsgebiet 
zumindest in Randbereichen queren und durch Bauarbeiten und späteres Verkehrsauf-
kommen getötet werden können. Besonders hoch ist dieses Tötungsrisiko bei der An-
wanderung zum Laichgewässer. Je nach Wetterlage liegt die Hauptwanderzeit zwischen 
Mitte Februar bis Ende April. Die Abwanderungen verlaufen über einen längeren Zeit-
raum und sind deshalb zeitlich kaum eingrenzbar. Das Tötungsrisiko kann durch bauli-
che Maßnahmen vermieden oder deutlich vermindert werden. Mit dem Einbau einer etwa 
80 m langen Leitstruktur (z.B. Zieger Amphibien- und Kleintierschutz-Leitstein oder ver-
gleichbares) im Südwesten des Planänderungsgebiets, entlang der Westerveseder 
Landstraße (L131) können die entstehenden Beeinträchtigungen deutlich vermindert 
werden. Der Leitstein muss mit seiner Öffnung in Richtung Scheeßeler Holz/ L131 aus-
gerichtet werden und verhindert so den Zugang zur gewerblichen Nutzung im Planände-
rungsgebiet. Der Leitstein kann auf seiner geschlossenen Seite bis zur Oberkante 
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ebenerdig mit dem Gelände des Planänderungsgebietes angeböscht werden. Wan-
dernde Amphibien würden in Richtung auf das bestehende Laichgewässer im Rückhal-
tebecken gelenkt. Zur Verminderung des Tötungsrisikos wandernder Amphibien, die das 
Gebiet in nördlicher Richtung queren, sollte die neue Erschließungsstraße im Bereich 
der Westgrenze des Planänderungsgebietes mit einem Krötentunnel (z.B. Zieger Stelz-
tunnel oder vergleichbares) und etwa 30 m langen seitlichen Leitstrukturen ausgestattet 
werden. 
Zur Vermeidung des Störungsrisikos für Bruten des Mäusebussards sollte die Erschlie-
ßung und die Bebauung außerhalb der Brutzeit der Art von Juli bis März durchgeführt 
werden. Alternativ dazu müsste durch eine biologische Baubegleitung sichergestellt wer-
den, dass der bekannte Brutplatz nicht besetzt ist und der Wechselhorst abseits des 
Eingriffsgebiets liegt, dann könnte auf die Bauzeiteneinschränkung verzichtet werden. 
Nach § 41a Insektenschutzgesetz (BGB 2021) sind neu zu errichtende Außenbeleuch-
tungen in besiedelten und unbesiedelten Bereichen so anzubringen, dass Tiere und 
Pflanzen, hier insbesondere Fledermäuse, vor nachteiligen Auswirkungen durch 
Lichtimmissionen geschützt sind. Zur Minderung von Störungen durch Lichtemissionen 
im Gewerbe- und Industriegebiet sollte ein Beleuchtungskonzept gewählt werden, dass 
bedarfsgerecht gesteuert wird, kein Licht oberhalb der horizontalen abstrahlt und keine 
Bereiche außerhalb der Nutzfläche ausleuchtet. Beim Lampentypus sind solche zu be-
vorzugen, die keinen UV-Lichtanteil nutzen und die einen geringen Anteil im blauen und 
einen erhöhten im roten Spektrum emittieren. 
 
 
7. ALLGEMEINVERSTÄNDLICHE ZUSAMMENFASSUNG 

Zur Verbesserung und zum Ausbau der Arbeitsplatzsituation ist die Gemeinde Scheeßel 
bemüht, die Standortangebote für neue Investitionsvorhaben der gewerblichen Wirt-
schaft und des Handwerks zu erweitern. Um dieses Ziel zu verwirklichen ist es notwen-
dig, geeignete Flächen für die Neuansiedlung von Gewerbebetrieben auszuweisen. Im 
Umfeld des Bahnhofes und der Landesstraße L131 hat sich mittlerweile ein großes Ge-
werbegebiet entwickelt, welches sich mit der Zeit in Richtung Osten fortgesetzt hat, da 
dort die geringfügigsten Konflikte anzutreffen waren. Die hier entstandenen Betriebs- 
und Produktionsanlagen prägen in starkem Maße das Landschaftsbild und sind eigebet-
tet in die sie umgebenden landwirtschaftlichen Nutzflächen bzw. die weiter östlich vor-
handenen Waldflächen. Das unmittelbare Umfeld des Planänderungsgebietes ist somit 
weitestgehend gewerblich vorstrukturiert. Als wesentliches Planungsziel bei der zukünf-
tigen Gewerbeentwicklung in der Gemeinde steht die Konzentration auf vorhandene Ge-
werbebereiche im Vordergrund. Die Entwicklung des Gewerbestandortes im Osten von 
Scheeßel soll sich demnach weiterhin schrittweise durch die Ausweisung verschiedener 
Teilgebiete vollziehen. Mit der Planung sollen neue Baulandpotentiale im Umfeld der 
vorhandenen Gewerbeflächen aktiviert werden, da für diese Gewerbegebiete die vor-
handenen Flächenpotentiale weitgehend ausgeschöpft sind. Zudem bietet dieser Be-
reich aufgrund seiner verkehrsgünstigen Lage an der Landstraße L131 für Gewerbebe-
triebe eine hohe Standortqualität. 
 
Das Planänderungsgebiet beinhaltet im Wesentlichen intensiv genutzte landwirtschaftli-
che Fläche, die derzeit als Intensivgrünland und Grünland-Einsaat genutzt werden. Im 
Randbereich des Planänderungsgebietes ragen geringfügig Ruderalfluren hinein. Ent-
lang der östlichen Änderungsgebietsgrenze sind Baumgruppen auf Ruderalfluren dem 
Walbestand vorgelagert. Mit einer möglichen Beseitigung von Biotoptypen mittlerer 
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Bedeutung ergeben sich erhebliche Beeinträchtigungen auf das Schutzgut Pflanzen. 
Das Planänderungsgebiet wird zumindest in den Randbereichen von Amphibien bei des-
sen Wanderung zu und von den Laichgewässern im Westen und Osten genutzt. Mit einer 
zukünftigen gewerblichen Nutzung ergeben sich auf die Artengruppe erhebliche Beein-
trächtigungen. Diese Beeinträchtigungen können jedoch durch bauliche Maßnahmen 
vermieden bzw. deutlich vermindert werden, wie z.B. Amphibienwanderkorridor mit Leit-
strukturen und den Einbau von Amphibientunneln. 
Weitere erhebliche Beeinträchtigungen sind mit der Versiegelung und Überbauung von 
Boden auf die Schutzgüter Boden und Wasser zu erwarten. Durch die Bebauung in der 
freien Landschaft sind zudem Beeinträchtigungen auf das Schutzgut Landschaft zu er-
warten. Mit einer vorgesehenen Eingrünung zur freien Landschaft können die Beein-
trächtigungen deutlich gemindert werden. 
Die zusätzlich genannten Beeinträchtigungen sind durch entsprechende Kompensati-
onsmaßnahmen ausgleichbar. Im Rahmen der nachfolgenden verbindlichen Bauleitpla-
nung sind die zu erwartenden erheblichen Beeinträchtigungen und der Ausgleichsbedarf 
konkreter zu ermitteln und die erforderlichen Kompensationsmaßnahmen festzulegen. 
Nachteilige Umweltauswirkungen sind aufgrund der Planung als Ergebnis der Umwelt-
prüfung nicht zu erwarten  
 
 
 
 
Scheeßel, den 
 
 
  
 Bürgermeisterin 
 
 
ANLAGEN 
 
ANLAGE 1: Biotoptypenkartierung 
ANLAGE 2: Fachbeitrag Artenschutz – IFÖNN GmbH 
 
 
Stand: 07.03.2023 
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